


Seit mehr als 25 Jahren bietet MASTERTEC innovative Lösungen für den 

Stahlbetonbau. Bauwerksabdichtung, Blitzschutz und Schalungszubehör 

sind dabei unsere Spezialgebiete. Aus jedem dieser Bereiche finden Sie in 

unserem aktuellen Lieferprogramm neueste Entwicklungen – zu erkennen 

an diesem NEW!  Symbol – sowie bewährte Lösungen.

Unsere Produkte werden vor Ort in Deutschland entwickelt und produziert. 

Außerdem lassen wir sie umfangreichen Tests in renommierten Prüfinstitu-

ten unterziehen. So stellen wir sicher, dass alle Artikel, die Sie in unserem 

Katalog finden, halten, was sie versprechen: maximale Sicherheit bei her-

ausragender Qualität!

Hinzu kommt etwas, das gerade für uns als Familienunternehmen zentral 

ist: die Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kunden, Händlern und 

Geschäftspartnern. Auch wenn wir die neuesten Technologien nutzen, 

um unser Angebot noch besser zu machen: Der Kontakt von Mensch zu 

Mensch wird bei uns auch in Zukunft groß geschrieben werden.

Inzwischen ist das Team von MASTERTEC auf 55 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter gewachsen und unsere Produkte kommen in Bauprojekten auf der 

ganzen Welt zum Einsatz. Den Händlern, Vertriebspartnern und Freunden, 

die uns auf diesem Weg unterstützt haben und weiter unterstützen, danken 

wir als MASTERTEC-Team von ganzem Herzen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem neuen Lieferprogramm und 

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Jakob und Felix Kropfelder 

Geschäftsführer

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Stand 01.03.2023

Für alle Angebote und Verkäufe gelten nachstehende Bedingungen, welche die 
Käufer durch Annahme der Angebote bzw. Rechnungen anerkennen.

1. Angebote, Empfehlungen, Beratungen
Unsere Angebote gelten nur für sofortige Zusage, sonst freibleibend. Vorratsan­
gaben werden stets freibleibend gemacht.
Muster und Proben sind unverbindliche Rahmenangaben. Empfeh  lungen und 
Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sind jedoch unver­
bindlich. Wegen Unterlassung oder Unrichtigkeit einer Beratung haften wir 
nicht, und zwar unabhängig davon, ob der Besteller uns um Beratung gebeten 
hatte.
Weiterhin gilt: Der Kunde erklärt mit der Annahme des Kaufvertrags unmissver­
ständlich, dass die Gegenstände und jede Nachbildung davon weder ganz noch 
teilweise im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Hand­
habung, dem Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Auf deckung, der Identifizie­
rung oder der Verbreitung von chemischen, biologischen, radiologischen oder nu­
klearen Waffen/sonstigen Sprengkörpern oder der Entwicklung, der Herstellung, 
der Wartung oder der Lagerung von Flugkörpern/sonstigen Systemen, die sol­
che Waffen einsetzen können, oder der Entwicklung, der Herstellung, der Hand­
habung, dem Betrieb, der Wartung oder der Lagerung von Streumunition oder 
Antipersonenminen oder von Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. 

2. Berechnung
Die Berechnung erfolgt stets zu unseren am Liefertage gültigen Preisen, unfrei 
ab unserem Lager, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit nicht an­
ders vereinbart und vermerkt.
Alle gesondert, abweichend vom Liefertag, vertraglich vereinbarten Preise für 
Waren sind mangels einer ausdrücklich anderweitigen Vereinbarung auf der Ba­
sis der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebotes kalkuliert. 
Erhöhen sich in der Zeit ab Vertragsabschluss bis Lieferung die am Markt ge­
forderten Einkaufspreise gegenüber den im Zeitpunkt des Angebots geforder­
ten Einkaufspreisen, ändert sich der für die betreffenden Waren zu bezahlende 
Preis.

3. Versand und Gefahrenübernahme
Den Versand nimmt der Verkäufer für den Käufer mit der gebotenen Sorgfalt vor, 
haftet selbst aber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Transport er­
folgt durch einen Paketdienstleister oder eine Spedition. Die Ware wird nach den 
jeweiligen Bedingungen der Transportführer und im Umfang der Versicherung 
des Transportführers versichert. Bei Abholungen geht die Gefahr mit Übergabe 
der Ware an den Käufer über. 
Für das Inland gilt folgendes: Frei Haus Lieferungen werden im Sinne der 
Incoterms  2020 als DAP Lieferungen versendet. Ab Werk Lieferungen werden 
im Inland von uns organisiert und versendet, die Ware wird dem Kunden, wie 
bei der Frei Haus Lieferung zur Verfügung gestellt. Der Käufer ist für eine ge­
eignete Ablademöglichkeit zuständig. Eventuelle Zusatz­ oder Mehrkosten für 
z.B. eine zweite Anlieferung trägt der Käufer. Die Kosten des Versandes werden 
dem Kunden verrechnet, ansonsten geht die Gefahr über, sobald die Ware dem 
Kunden an einem benannten Ort zur Verfügung gestellt wird. 
Für das europäische Ausland und für alle Drittländer, wird die Ware nach den 
aktuellen Incoterms 2020® bereitgestellt. Hier wird individuell nach Absprache 
mit dem Käufer ein Incoterm gewählt.

4. Lieferung
Vereinbarte Lieferungsfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht 
schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Sollten wir auch nach schrift­
licher Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen nicht geliefert 
haben , ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende 
An   sprüche wegen Überschreitung der vereinbarten Lieferfristen sind ausge­
schlossen. Ereignisse höherer Gewalt sowie Streik, Betriebsstillegung, Be­
triebsstörungen   , Transportschwierigkeiten durch Wagen­ oder Behältermangel, 
Bahn­ und Straßensperren und alle außerhalb unseres Machtbereiches liegen­
den Tatsachen befreien uns für die Dauer der Behinderung von der Verpflichtung 
zur Lief  erung.

5. Warenrücksendungen
Waren dürfen nur mit dem vorherigen Einverständnis der MASTERTEC GmbH & 
Co. KG zurückgeschickt werden. Ware, die nicht mangelhaft ist, wird nur im 
einwandfreiem Originalzustand und mit einem Abschlag von 15% des Waren­
wertes, jedoch mindestens 25 € zurückgenommen. Unfreie Rücksendungen 
werden nicht angenommen. Die Rück s  endung erfolgt auf Gefahr des Käufers. 

6. Zahlung
Zahlungskonditionen werden vereinbart. Sollte Skonto gewährt werden, so ist 
die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Skonto, dass keine älteren  
Rechnungen unbeglichen sind. Skonto vergütung wird nur aus dem Netto­
Rechnungsbetrag gewährt. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist oder nicht 
vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in 
Verzug. Wir sind unbeschadet sonstiger Ansprüche berechtigt, ab Fälligkeit 
Verzugszinsen in Höhe von mindestens 3% über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verlangen. Stellt sich nach Vertragsabschluss 
heraus, dass die Kreditverhältnisse des Käufers für Kreditgewährung nicht ge­
eignet sind, ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung wegen fälliger oder nichtfälliger Ansprüche aus sämtlichen 
bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung zu verweigern.

7. Eigentumsrecht
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Hergabe von Schecks und/
oder Wechsel bis zu deren endgültigen Einlösung) unser Eigentum. Das Eigen­
tum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine gesamten Verbindlich­
keiten aus unseren Waren lieferungen getilgt hat. Bei laufender Rechnung gilt 
das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderungen. Der 
Käufer ist berechtigt, die Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu ver äußern. 
Verpfändung oder Sicherungsübertragung ist ihm untersagt. Von jeder anderen 
Beeinträchtigung der Rechte durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich 
benachrich tigen. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, so tritt er 
damit bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen, die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen 
seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab.
Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum 
gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer 
für den Verkäufer vorgenommen, ohne dass dem Verkäufer hieraus Verbindlich­
keiten entstehen.
Wenn die Vorbehaltsware verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigen­
tum an der neuen Sache in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, die 
zu der neuen Sache verarbeitet worden ist.

8. Mängelrügen und Gewährleistung
Beanstandungen können vom Besteller nur vorgebracht werden vor Verwen­
dung, Veräußerung oder Vermischung der Waren. Sie sind innerhalb von 8 Ta­
gen nach Erhalt der Ware in schriftlicher Form geltend zu machen. Nach Ablauf 
dieser Frist festgestellte Mängel sind unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes 
Zögern, schriftlich bei uns geltend zu machen und können nur dann anerkannt 
werden, wenn sie durch Prüfung der Ware innerhalb einer Frist von 8 Tagen 
nach Lieferung nicht erkannt werden konnten. Beanstandungen nach Ablauf 
eines Monats nach Erhalt der Ware sind in jedem Fall ausgeschlossen.
In jedem Falle können Mängel, die bereits vor Verwendung, Veräußerung oder 
Vermischung der Waren bei gehöriger Untersuchung erkennbar waren, nur ge­
rügt werden, wenn die beanstandete Ware sich noch in der von uns verwen­
deten    Verpackung befindet.
Bei berechtigter Beanstandung hat der Besteller Anspruch auf Umtausch der 
Ware. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz sind aus­
geschlossen, insbesondere sind auch ausgeschlossen Ansprüche auf Ersatz 
jeglicher  Folgeschäden.

9. Schadenersatz
Jegliche Schadenersatzansprüche des Bestellers, die, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund, unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Bestellung, 
Lieferung oder der Verwendung unserer Ware entstehen können, bleiben grund­
sätzlich ausgeschlossen, sofern wir, unsere Gehilfen oder Beauftragten den 
Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben.
Bei grob fahrlässiger Verursachung eines Schadens bleibt der Schadenersatz­
anspruch eines Bestellers, der Kaufmann ist, auf den Ersatz des vorausseh­
baren Schadens begrenzt. Ein Schadenersatzanspruch eines Bestellers, der 
nicht Kaufmann ist, wegen Verzug oder Unmöglichkeit infolge leichter Fahr­
lässigkeit findet keine Berücksichtigung.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung (auch bei Franko­Lieferung) ist die jewei lige Ver­
sandstätte, für die Zahlung Oberhaid als Sitz des Verkäufers.
Gerichtsstand für alle Beteiligten, auch für Wechsel­ und Scheck klagen, ist 
Bamberg. Die Wahl eins anderen zulässigen Gerichtsstandes steht uns frei.

Bei Sonderanfertigungen (objektbezogen gefertigte Materialien) sind Rücknahmen grundsätzlich ausgeschlossen.

Hinweise zur Preisliste
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Für Druckfehler können wir nicht haftbar gemacht werden.

Die abgebildeten Artikel können optisch von den gelieferten Produkten abweichen.

Aus mündlichen und schriftlichen Beratungen können keine Verbindlichkeiten abgeleitet werden.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Berechnet werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Nachdruck auch auszugsweise nur mit unserer Genehmigung.

MASTERTEC – Qualität und Innovation  
für den Stahlbetonbau 

Sie erreichen uns

Montag – Donnerstag
	 7.15 – 12.00 Uhr
	12.45 – 16.30 Uhr

Freitag
	 7.15 – 12.00 Uhr
	12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U
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MASTERTEC – Qualität und Innovation  
für den Stahlbetonbau 

Sie erreichen uns

Montag – Donnerstag
	 7.15 – 12.00 Uhr
	12.45 – 16.30 Uhr

Freitag
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	12.45 – 15.00 Uhr

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U



P R E I S L I S T E 

2025/2026
	 QUELLBÄNDER

	 FUGENBLECHE

	 INJEKTIONSSCHLÄUCHE 

	 BAUCHEMIE

	 DRUCKWASSERDICHTE  

	 HAUSEINFÜHRUNGEN

	 BLITZSCHUTZ

	 SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Spezialartikel für den Stahlbetonbau

Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13 · D-96173 Oberhaid
Tel.	+49 (0) 9503 / 5047-0

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A Uinfo@mastertec.eu 
www.mastertec.eu


